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Beschluss 

der Ministerinnen und Minister 

 
 
 
 
TOP I.8: Verbesserungen im Arzthaftungsrecht 

 

Berichterstattung: Baden-Württemberg, Niedersachsen 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister sind der Auffassung, dass Verbesserungen 

im Arzthaftungsrecht zum Wohl der rechtsuchenden Patientinnen und Patienten sowie 

Ärztinnen und Ärzte geprüft werden sollten. 

 

2. Bei Überlegungen zu Verbesserungen im Arzthaftungsrecht ist insbesondere zu prü-

fen, wie eine schnellere außergerichtliche und gerichtliche Regulierung bei Behand-

lungsfehlern erreicht werden kann, etwa durch Einrichtung von Patientenentschädi-

gungsfonds/Härtefallfonds als ergänzende Möglichkeit der Patientenentschädigung. 

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister richten dazu eine länderoffene Arbeits-

gruppe unter dem gemeinsamen Vorsitz der Länder Baden-Württemberg und Nieder-

sachsen ein.  
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